
   
 

 
 

 

 
 

Stellenausschreibung 

 

 

Die Gemeinde Berkenbrück sucht für die „Flussbadestelle am Spreearm“ einen  
 
 

Rettungsschwimmer (m/w/d) 

 
 
für die Badesaison 2021 zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum 31.10.2021 

 
Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 

 

 Absicherung des Betriebs der Flussbadestelle am Spreearm in Berkenbrück 

 Aufsichtstätigkeit im Badebetrieb 

 Betreuung der Badegäste 

 Einleitung und Ausführung von Rettungsmaßnahmen 

 Durchführung und Kontrolle von Reinigungsarbeiten im Innen- und Außenbereich 
 

 
Ihr Profil: 

 

 Ausbildung als Rettungsschwimmer, mindestens Stufe Silber 

 Erste-Hilfe-Ausbildung 

 Kenntnisse und Erfahrungen für die Einleitung lebensrettender Maßnahmen 

 Bereitschaft zur Arbeit im Schichtsystem, inklusive der Wochenenden und 
Feiertage 

 Wünschenswert sind Berufserfahrungen bei der Absicherung des Betriebs von 
Freibädern 

 Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen 

 Konfliktfähigkeit 
 
 
Unser Angebot: 

 

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 

 eine befristete Beschäftigung in Teilzeit mit durchschnittlich 32 Wochenstunden 

 die Stelle ist gemäß der Entgeltordnung zum TVöD / VKA mit der EG 3 bewertet 

 Option auf Verlängerung für die Badesaison 2022 
 

Sofern es zum Abschluss eines Arbeitsvertrages kommt, ist ein einwandfreies 
erweitertes Führungszeugnis nach § 30a BZRG beizubringen. 
 
 



 
Ihre schriftliche Bewerbung (mit tabellarischem Lebenslauf, Tätigkeitsnach-
weis(en) und sonstigen aussagekräftigen Unterlagen) richten Sie bitte  
 

bis zum 06. August 2021 an das 

 
Amt Odervorland 

- Der Amtsdirektor - 

Bahnhofstraße 3 - 4 

15518 Briesen (Mark) 

 
oder per E-Mail an amt-odervorland@t-online.de . 
 
Das Amt Odervorland verpflichtet sich, die berufliche Gleichstellung von Männern und 
Frauen zu fördern. Schwerbeschädigte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt. 
 
Von einer Zusendung in Heftern oder Bewerbungsmappen ist abzusehen, da 
Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen nicht zurückgesandt werden. 
Es erfolgt keine schriftliche Eingangsbestätigung.  
Bewerber, die nicht berücksichtigt werden, erhalten eine schriftliche Information. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt unter Berücksichtigung der Datenschutz-Grundver-
ordnung i. V. m. dem § 26 Abs. 1 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes. 
Weitere datenschutzrechtliche Informationen finden Sie auf unserer Internetseite 
www.amt-odervorland.de unter dem Stichwort Datenschutzerklärung. 
 

 

gez. Rost  
- Amtsdirektorin - 

http://www.amt-odervorland.de/

